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Deutsche Rotarische Stiftung 

 

Schon seit Jahren besteht der Wunsch, eine bundesweit tätige Stiftung allen 

Rotariern  - und nicht nur diesen – zur Verfügung zu stellen. Konkret wurde dieses 

Thema auf der Beiratssitzung des Rotary Deutschland Gemeindienst e. V. (RDG) am 

18.03.2003 behandelt, anschließend auf der Sitzung des Deutschen Governorrates 

Anfang Mai 2003 in Going. Die amtierenden Distrikt-Gouverneure waren sehr 

angetan und gaben „grünes Licht“ zur Fortführung der Angelegenheit. 

Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Behörden folgten und die Zustimmung 

des Beirats, der Vertreterversammlung und der Distrikt-Gouverneure wurde erteilt. 

Letztendlich war auch der „Segen“ der The Rotary Foundation (TRF) einzuholen. 

Nach zweitägigen Verhandlungen in Evanston am 11./12. November 2004 wurden im 

Grundsatz erfolgreich die Weichen gestellt. 

 

Ein gesondert eingerichteter Redaktionsbeirat sachkundiger Rotarier sorgte für den 

Feinschliff des Satzungstextes. Schließlich haben wir – d.h. RDG – als gründender 

Verein am 20. Juli 2005 die Anerkennungsurkunde über die selbständige Stiftung 

bürgerlichen Rechts mit Sitz in Düsseldorf erhalten.  

 

- Was ist eine Stiftung ? 

- Welchen Zweck verfolgt die Deutsche Rotarische Stiftung (DRS) ? 

- Wer kann Stifter werden ? 

- Ansprechpartner 

 

Was ist eine Stiftung ? 

Eine „Stiftung“ definiert sich durch zu kennzeichnende Merkmale und die 

staatliche Anerkennung. Zu den Merkmalen zählen das Stiftungsvermögen, 

der Stiftungszweck und die Stiftungsorganisation. Inhaltlich werden diese im 

Stiftungsgeschäft und in der Stiftungssatzung festgelegt. 

 

Die Merkmale der Deutsche Rotarische Stiftung  (DRS) sind wesentlich im 

Redaktionsbeirat im Auftrag der Vertreterversammlung des RDG erarbeitet 

und mit den oben genannten Gremien wie folgt abgestimmt worden:   
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DRS soll „ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke“ 

verfolgen, „entsprechend dem rotarischen Gedanken, nämlich den 

ethischen Grundsatz des selbstlosen Dienens im täglichen Leben zu 

verbreiten“. Sie setzt diese um durch Sammlung von Vermögen, 

dessen Erträge im Sinne dieser Zwecke einzusetzen sind. Dazu 

gehören Zustiftungen, Zuwendungen aufgrund eines zweckgebundenen 

Spendenaufrufs oder Zuwendungen von Todes wegen, die für die 

Erfüllung des Stiftungszwecks geeignet und vorgesehen sind. 

 

DRS kann darüber hinaus auch andere Stiftungen treuhänderisch 

verwalten. 

 

Wesentliches Merkmal ist also die Bereitstellung von Vermögen auf Dauer, 

um aus den Erträgen der Vermögensanlage die Stiftungszwecke zu 

erfüllen. 

 

Im Gegensatz dazu dienen die Zuwendungen an RDG dazu, zeitnah und 

unmittelbar für die Erfüllung von Satzungszwecken verwendet zu werden. 

 

Im Rahmen einer Stiftung oder Zustiftung kann der jeweilige Stifter innerhalb 

der für Stiftungen geltenden gesetzlichen Grenzen steuerliche Vorteile ziehen. 

Dies  gilt auch für die DRS. 

 

Welchen Zweck verfolgt die DRS ? 

Aus den Erfahrungen bei RDG wissen wir, dass die von den Rotariern und 

Dritten, soweit sie sich mit den rotarischen Zielen identifizieren, verfolgten 

Ziele weit gefächert sind, so dass wir auch für die DRS die gemeinnützigen 

und mildtätigen Zwecke so formuliert haben, dass möglichst alle 

zweckgebundenen Auflagen von Stiftern erfüllt werden können. Bei Interesse 

senden wir gerne detaillierte Unterlagen des Stiftungsgeschäfts und der 

Stiftungssatzung zu. 
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Wer kann Stifter werden ? 

Jeder der bereit ist, ein Vermögen den satzungsgemäßen Zwecken zur 

Verfügung zu stellen, kann Stifter werden. Die Stiftung hat dabei die Funktion 

eines (getreuen) Verwalters. Gleiches gilt für die Übernahme von bestehenden 

Stiftungen, die DRS im Rahmen eines Treuhandverhältnisses verwalten kann. 

 

Als Verwalter hat DRS die Aufgabe und Verpflichtung , die sich aus diesem 

(jeweiligen) Vermögen ergebenden Erträgnisse im Sinne des (jeweiligen) 

Stifters einzusetzen. 

 

Ansprechpartner: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und damit Kosteneinsparung 

wird die Stiftung organisatorisch und abwicklungstechnisch im Büro 

Düsseldorf von RDG geführt. Der erste Vorstand der DRS ist identisch mit 

dem Vorstand von RDG. 

 

Deutsche Rotarische Stiftung 

Breite Str. 34 

40213 Düsseldorf 

 

Tel.:  (0211) 863959-11 

Fax:  (0211) 3677577 

 

 

 

 

 

 


